
Natur und Heimat e.V.

S a t z u n g

§ 1
Name und Sitz des Vereins

1. Der  Verein  f r  volkst mliche  Natur-  und  Heimatkunde  f hrt  denü ü ü
Namen „Natur und Heimat e. V.“.

2. Er hat seinen Sitz in L beck.ü

§ 2
Zweck des Vereins

Sein  Zweck  ist  die  Verbreitung  naturwissenschaftlicher  und  insbesondere
heimatkundlicher Kenntnisse in allgemeinverst ndlicher Form. Im Mittelpunktä
seiner Arbeit steht die Pflege und Unterst tzung des Heimatgedankens, desü
Natur-  und  Umweltgedankens,  des  Natur-  und  Umweltschutzes  und  der
Heimatforschung. Der Verein versucht, diese Zwecke zu erreichen durch:

1. Ausfl ge und Besichtigungenü
2. Vortr ge und Seminareä
3. Versammlungen

Innerhalb  des  Vereins  k nnen  sich  mit  Genehmigung  des  Vorstandsö
besondere Interessengruppen bilden. Der Verein unterst tzt dasü  Museum f rü
Natur und Umwelt in  der  Pflege  und Aktualisierung  der  naturkundlichen
Sammlung und gibt mit ihm in unregelm iger Folge die Berichte des Vereinsäß
„Natur  und  Heimat  e.  V.“  und  des  „Museums  f r  Natur  und  Umwelt“ü
heraus.  Der  Verein  ist  in  das  Vereinsregister  beim  Amtsgericht  L beckü
eingetragen.



§ 3
Gemeinn tzigkeitü

Der Verein verfolgt ausschlie lich und unmittelbar gemeinn tzige Zwecke imß ü
Sinne  des  Abschnitts  „Steuerbeg nstigte  Zwecke“ der  Abgabenverordnung.ü
Der Verein ist selbstlos t tig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.ä
Mittel des Vereins d rfen nur f r satzungsgem e Zwecke verwendet werden.ü ü äß
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch  unverh ltnism ig  hohe  Verg tungen  beg nstigt  werden.  Der  Vereinä äß ü ü
setzt sich ein f r die F rderung des Umwelt- und Naturschutzes, f r Kunst undü ö ü
Kultur im Sinne der Pflege und F rderung des Heimatgedankens. Der Vereinö
bem ht sich, das Gemeinschaftsgef hl im Naturerleben und Naturverst ndnisü ü ä
zu f rdern.ö

§ 4
Mitgliedschaft

1. Als  Mitglieder  k nnen  nat rliche  Personen,  Vereinigungen,ö ü
Gesellschaften  und  K rperschaften  des  ffentlichen  Rechtsö ö
aufgenommen werden.

2. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt auf schriftlichen Antrag durch
den Vorstand.

3. Die Mitgliedschaft endet

a. mit dem Tod

b. durch schriftliche Austrittserkl rung an den Vorstand. Sie istä
sp testens zum 01. Oktober eines Kalenderjahres zul ssig.ä ä
c. durch Ausschluss aus dem  Verein. Das Mitglied ist vor der
Ausschlie ung anzuh ren.ß ö

§ 5
Pflichten und Rechte der Mitglieder

Die  Mitglieder  des  Vereins  haben  die  Pflicht,  den  Verein  in  seinen
Bestrebungen zu unterst tzen. Sie haben das Recht, an allen Veranstaltungenü
des Vereins teilzunehmen. Die Mitglieder leisten ihre Arbeit ehrenamtlich.



§ 6
Organe des Vereins

Die  Organe  des  Vereins  sind  1.  Vorstand,  2.  Beirat  und  3.
Mitgliederversammlung

§ 7
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus 1. Vorstand, bestehend aus bis zu 4 Mitgliedern
2. Kassenwart
3. Schriftf hrerü

Der  Verein  wird  nach  au en  von  den  gew hlten  Vorstandsmitgliedernß ä
vertreten.  Die  Vorstandsmitglieder  werden  f r  3  Jahre  von  derü
Mitgliederversammlung  gew hlt.  Der  Vorstand  bleibt  nach  Ablauf  derä
Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands oder einer Wiederwahl im Amt. Der
Vorstand kann sich eine Gesch ftsordnung geben. Die T tigkeit im Vorstandä ä
ist ehrenamtlich.

§ 8
Der Beirat

Die Mitgliederversammlung w hlt den vom Vorstand vorgeschlagenen Beiratä
f r 3 Jahre. Er hat die Aufgabe, die Arbeit des Vorstandes zu unterst tzen.ü ü

§ 9
Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird j hrlich von einem Vorstandsmitglied ä
unter Angabe der Tagesordnung  schriftlich einberufen.

2. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a. Wahl der Vorstandsmitglieder und des Beirats.

b. Die  Feststellung  des  Haushaltsplans,  die  Festsetzung  der
Mitgliedsbeitr ge, die Genehmigung der Jahresabrechnung sowie dieä
Entlastung des Vorstandes.



3. Die nderung der Satzung und Vereinsaufl sung. Satzungs nderungenÄ ö ä
bzw.  eine  Vereinsaufl sung  bed rfen  drei  Vierteil  der  abgegebenenö ü
Stimmen.

4. ber  die  Beschl sse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  ProtokollÜ ü
aufzunehmen, das vom Protokollf hrer und vom Versammlungsleiter zuü
unterschreiben ist.

§ 10
Ehrungen

Mitglieder, die sich um die Ziele des Vereins besondere Verdienste erworben
haben, k nnen zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie zahlen keine Beitr ge. ö ä

§ 11
Verh ltnis des Vereins zur Gesellschaft zur Bef rderungä ö

gemeinn tziger T tigkeitü ä
Der Verein ist der Gesellschaft zur Bef rderung gemeinn tziger T tigkeit alsö ü ä
Tochtergesellschaft  angegliedert.  Ein  Mitglied  des  Vereinsvorstandes  muss
Mitglied der Gesellschaft zur Bef rderung gemeinn tziger T tigkeit sein undö ü ä
geh rt dem bei der Gesellschaft gebildeten Vorstandsrat an. Die Gesellschaftö
f rdert den Verein im Rahmen des M glichen. Der Verein unterrichtet dieö ö
Gesellschaft ber nderungen im Vorstand und der Satzung. Die Gesellschaftü Ä
wird durch den Jahresbericht ber die T tigkeit des Vereins unterrichtet.ü ä

 § 12
Mitgliedsbeitr geä

Die  Mitgliedsbeitr ge  sind  Jahresbeitr ge  und  jeweils  am  01.  Januar  einesä ä
Jahres im Voraus f llig. Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.ä

§ 13
Verwendung des Verm gens bei Aufl sung des Vereinsö ö

Wird der Verein aufgel st, so f llt sein Verm gen an das Museum f r Naturö ä ö ü
und  Umwelt,  das  es  im  Sinne  der  Zielsetzung  dieser  Satzung  f rü
Neuanschaffungen verwenden muss.

§ 14
Schlussbestimmung



Diese Satzung wurde in der au erordentlichen Mitgliederversammlung im Juliß
2006 genehmigt.


